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RS OGH 1994/5/19 6Ob559/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1994

Norm

UbG §2

UbG §33

UbG §35

Rechtssatz

Wurde ein nicht psychisch Kranker der behördlich geregelten Abteilungseinteilung des Krankenhauses gemäß in eine

Abteilung für "Neurologie und Psychiatrie" aufgenommen, kann dies allein eine Behandlung, die in Ansehung eines

psychischen Kranken für zulässig anzusehen wäre, nicht unzulässig machen.
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